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Sicherheitsbestimmungen entgegenstehen.
... Neben der Einflihrung der von mir umrissenen Sicherheitsklauseln wird Kanada

natiirlich nach wie vor mit anderen Ausfuhr1lindern zusammenarbeiten, um das Gefü-
ge internationaler Sicherheitsbestimmungen zu stârken.

Zusammen mit den schon im Inland laufenden oder geplanten groBen Bauvorhaben
wird der ktinftige Export von CANDU-Reaktoren einen betrâchtlichen Anstieg der
Besehâftigtenziffern in Kanadas Atomindustrie bewirken.
Um zu gewâhrleisten, daiS der wirtschaftliche Nutzen der Auslandsverkâiufe den

Kanadiern zugute kommt, wird die Regierung die Lieferung von Bauelementen und
Dienstleistungen aus Kanada f8Lrdern. Hinsichtlich der einheimischen Kernenergie-
programme wird das Bundesministerium fiir Industrie, Handel und Gewerbe in Zusam-
menarbeit mit meinem Ministerium und mit Atomic Energy of Canada Limited Beratun-
gen mit den Provinzen führen, um einen gemeinsamen Ansatz ftir die Bevorzugung
kanadiseher Materialien, Anlagen und Dienstleistungen zu schaffen.

Auf dem Gebiet der Kernenergieanlagen reicht die Kapazitât der kanadischen lIn-
dustrie gegenwârtig aus, um jâhrlich die Bauteile flir die Dampferzeuger in minde-
stens drei Kernreaktoren zu liefern. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts wird der In-
landsbedarf durchschnittlich vier Daxnpferzeugersâ4tze pro Jahr betragen, die sich
um mindestens einen weiteren Satz fUr den Export vermehren k5nnten. Der private
Industriesektor hat bereits 100 Mio $ ais Kapitalanlage flir die Kapazitâtsauswei-
tung zugesagt oder geplant. Die klinf tige Nachf rage auf dem in- und aus1ândischen
Markt wird eine weitere Expansion ausl5sen, die zu erneuten Investierungen der
Industrie in RH3he von 100 Mio $ fiihren diirf te.
Das Bundesministerium flir Industrie, Handel und Gewerbe wird die Frage prlifen,

ob es zweckmâ8iig wâre, der Industrie bei der Ausweitung ihrer Kapazitât durch geý-
zielte Beihilfen im Wege semner Initiativprograime zu helfen.
Unter der Voraussetzung, da£S die neuen Sicherheitsbestimmungen flir Ausfuhren

der Atomindustrie erfllut werden, hat die kanadisehe Bundesregierung Atomic Ener-
gy of Canada Limited (AECL) zu Verhandlungen üiber folgende Exportgeschâfte er-
mâchtigt:

Mit Argentinien üiber die Lieferung von Waren und Dienstleistungen flir den nu-
klearen Teil eines zweiten 600-Megawatt-CANDU-Atomkraftwerks. Vorbehaltlich etwa-
iger Preissteigerungen werden diese Waren und Dienstleistungen auf 90 Mio $ und
das schwere Wasser auf weitere 60 Mio $ veranschlagt;
mit dem Iran üiber die Lieferung von Waren und Dienstleistungen flir zwei (even-

tueil auch vier)CANDU-Kernkraftwerke von je 600 l4egawatt;
mit der Republik Korea über die Lieferung von Waren und Dienstleistungen flir

ein komplettes Kernkraftwerk.
Wiederum unter der Voraussetzung der genauen Einhaltung der Sicherheitsbestim--

mungen und ausreichender kanadischer Kapazitât hat die Bundesregierung AECL
auiSerdem zu folgenden Verhandlungen ermâchtigt:
Mit Dânemark üiber die Lieferung von Waren und Dienstleistungen fü1r den nuklea-

ren Teil eines CANDU-Atomkraftwerks;
mit Rumânien iiber eine CANDU-PHW (Pressurizing Heavy Water)-Lizenz, eine even-

tuelle Beratertâtigkeit der AECL, üiber Entwicklung und Herstellung von Kernbrenn-
stoffen, die Erzeugung schweren Wassers und Errichtung einer geeigneten Anlage,
sowie üiber einen wissenschaftlichen und technischen Austausch;
mit GroiSbritannien liber Vertrâge, die den technischen Austausch auf dem Gebiet

der CANDU-Schwerwasser-Reaktoren regein;W
mit der italienisehen Firma Pregettazioni Meccanische Nucleari üiber einen

Lizenzvertrag flir die Herstellung von CANDU-Reaktoren in Italien.
Die Regierung hat die amn 1. August 1973 erlassenen Richtlinien für die Anrei-

cherung von Uranium erneut bestâitigt. Entscheidungen ilber das AusmaS der kanadi-
schen Tâitigkeit im Bereich der Urananreicherung sind im Lichte dieser Richtlini-
en zu treffen.


